
Anlage 2 zur Vorlage 2016/0138 

14. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Hauptsatzung 

Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 3 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am _________ folgende Satzung 

beschlossen: 

Artikel 1 

Die Hauptsatzung der Stadt Beckum vom 8. März 2001 wird wie folgt geändert: 

1. § 7 "Zuständigkeitsordnung" wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 entfällt. 

2. Nach § 9 wird folgender § 10 eingefügt: 

„§ 10 

Zuschussgewährung bei elektronischer Gremienarbeit 

„(1) Ratsmitgliedern, die auf der Grundlage von § 1 Absatz 2 Geschäftsordnung für 

den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beckum Einladungen in elektronischer 

Form erhalten, wird für die Bereitstellung ihres eigenen Endgerätes (zum Bei-

spiel Tablet) auf Antrag innerhalb von 2 Monaten nach Beginn einer Wahlperio-

de ein einmaliger Zuschuss von 600 Euro für die Wahlperiode gewährt. Erfolgt 

die Antragstellung zu einem anderen Zeitpunkt, erfolgt die Gewährung des Zu-

schusses nach Satz 1 für einen Zeitraum von 5 Jahren. 

Alternativ zu Satz 2 kann auf Antrag der einmalige Zuschuss anteilig für den 

Zeitraum bis zum Ende der Wahlperiode – hierfür gilt ein Zeitraum von 5 Jahren 

nach Beginn der Wahlperiode – gewährt werden. Die anteilige Gewährung er-

folgt für jedes angefangene Jahr bis zum Ende der Wahlperiode mit 120 Euro. 

Hat ein Ratsmitglied in der gleichen Wahlperiode bereits als sachkundige Bür-

gerin beziehungsweise sachkundiger Bürger einen Zuschuss erhalten, beträgt 

die Höhe des anteiligen Zuschusses maximal 500 Euro. 

Legt ein Ratsmitglied sein Mandat nieder oder wird es für die folgende Wahlpe-

riode nicht gewählt, ist der Zuschuss anteilig zu erstatten. Gleiches gilt, wenn 

nach einer Zuschussauszahlung zusätzlich oder ausschließlich die Übersendung 

der Einladung in Papierform beantragt wird. Der Erstattungsbetrag beträgt 

120 Euro für jedes volle Jahr bis zum Ende der Wahlperiode. 

Für Ratsmitglieder, die bis zum 30. September 2016 die Bereitstellung der Einla-

dungen in elektronischer Form beantragen, kann ein Zuschuss nach Satz 1 mit 

Beginn der Wahlperiode im Jahr 2020 erneut gewährt werden. 

(2) Sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern, die auf der Grundlage von § 26 in Ver-

bindung mit § 1 Absatz 2 Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der 

Stadt Beckum Einladungen in elektronischer Form erhalten, wird für die Bereit-

stellung ihres eigenen Endgerätes auf Antrag ein einmaliger Zuschuss von 

100 Euro pro Wahlperiode gewährt. Sachkundige Bürgerinnen und Bürger, die 
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ausschließlich im Interkommunalen Volkshochschulausschuss oder im Wahlprü-

fungsausschuss Mitglied sind, erhalten keinen Zuschuss. 

Der Zuschuss ist zu erstatten, wenn innerhalb eines Jahres nach einer Zuschuss-

gewährung zusätzlich oder ausschließlich die Übersendung der Einladung in Pa-

pierform beantragt wird.“ 

3. Die bisherigen §§ 10 und 11 werden zu §§ 11 und 12. 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


